Triton Water AG

Felix von Leonhardi

Werkstraße 2b

22844 Norderstedt

E-Mail:  hauptversammlung@triton-water.com
Fax: +49 (0)40-413 61 55 8856

Anmeldung zur Hauptversammlung der Triton Water AG am 16. August 2010

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der Hauptversammlung der Triton Water AG am 16. August 2010 melde ich,

[Name/Unternehmen:]_________________________________________________________

[wohnhaft / geschäftsansässig:]__________________________________________________

mich hiermit an. Angemeldet werden ____________________ Inhabernamensaktien mit einem anteiligen Nennbetrag von je EUR 1,00. Der Nachweis meines / unseres Anteilsbesitz durch meine / unsere depotführende Bank ist dieser Anmeldung als Anlage beigefügt. Der Nachweis bezieht sich auf den Legitimationstag 26. Juli 2010, 00:00 Uhr (MEZ).

Die Aktien werden von mir gehalten als (zutreffendes bitte ankreuzen; soweit keine der nachstehenden Alternativen angekreuzt wird, gilt „Eigenbesitz“ als die angemeldete Form der Inhaberschaft):
□
Eigenbesitz (wenn sie selbst Aktionär sind, bitte „Eigenbesitz“ ankreuzen)
□
Fremdbesitz

□
Vollmachtbesitz

Mit freundlichen Grüßen

[Ort, Datum:]___________________________________

[Unterschrift:]______________________________________________
(Bei Unternehmen): 
Name des Unternehmens:____________________________________




Name des Unterzeichners:____________________________________



Funktion (z.B. Geschäftsführer):_______________________________

Anlage: 
Nachweis des Anteilsbesitzes

Hinweis: 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts der Hauptversammlung ist gemäß § 14 Abs. 3 der Satzung jeder Aktionär berechtigt, der sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft schriftlich oder per Telefax oder in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmeldet. Die Anmeldungen müssen bei der Gesellschaft bis zum 9. August 2010, 24:00 Uhr (MEZ) zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat bis zum 9. August 2010, 24:00 Uhr (MEZ) der Gesellschaft zuzugehen gemäß den in der Einberufung, veröffentlicht am 8. Juli 2010 im Elektronischen Bundesanzeiger, näher beschriebenen Bedingungen.
Von der Gesellschaft oder Depotbanken übersandte Einladungskarten zur Hauptversammlung dienen der Erleichterung der Registrierung bei Einlass zur Hauptversammlung, sind aber keine Zugangs- oder Teilnahmevoraussetzung für die Hauptversammlung. Sollten Sie keine Einladungskarte erhalten oder diese verloren haben, können angemeldete Aktionäre dennoch an der Hauptversammlung teilnehmen. Zur Kontrolle der Zugangsberechtigung bitten wir darum, bei der Registrierung ein Identifikationspapier mit Lichtbild bereit zu halten. 
0034-001-109-2

